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RS OGH 1991/9/18 3Ob531/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1991

Norm

ABGB §1392 A

ABGB §1392 E

Rechtssatz

Eine durch eine Mantelzession gesicherte Bank kann darauf vertrauen, daß ihr Kreditnehmer nur

Kaufpreisforderungen abtreten werde, über die er auch durch Abtretung verfügen darf, und verdient daher etwa bei

gestatteter Wiederausnützung eines Zessionskredites denselben Schutz wie andere Gläubiger.
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